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Zur Bedeutung eines bestandskräftigen Ablehnungsbescheides des Unfallversicherungs-
trägers im Erstattungsstreit mit der Krankenkasse 
Dem Erstattung begehrenden Leistungsträger steht nicht das Recht zu, sich im Erstat-
tungsstreit gegenüber dem auf Erstattung in Anspruch genommenen Leistungsträger auf 
die Bindungswirkung seiner Bescheide zu berufen.  
 
§ 105 SGB X, § 11 SGB VII 
 
Urteil des BSG vom 13.12.2016 – B 1 KR 29/15 R – 
Aufrechterhaltung des Urteils des LSG Baden-Württemberg vom 21.07.2015 – 11 KR 1601/14 – 
 

Streitig war die Erstattung von Aufwendungen für erbrachte Sozialleistungen. 
Der bei der beklagten Krankenkasse Versicherte rutschte am 10.10.2008 bei seiner Tätig-
keit als Maschineneinrichter von einem Gabelstapler ab und verdrehte sich das linke Knie. 
Die klagende BG gewährte dem Versicherten Heilbehandlung und Verletztengeld. Sie er-
kannte das Ereignis mit Bescheid vom 10.10.2008 als Arbeitsunfall an und stellte als Un-
fallfolge eine nach Innenmeniskusresektion eingetretene Thrombose der Tiefenvenen im 
linken Bein fest. Unfallbedingte Behandlungsbedürftigkeit und Arbeitsunfähigkeit habe 
bis 31.07.2009 bestanden. Keine Unfallfolgen seien dagegen die am linken Bein vorhandenen 
degenerativen Veränderungen im Bereich des Innenmeniskus und des Knorpels. Die 
Klägerin machte sodann gegenüber der Beklagten eine Erstattungsforderung für die in 
der Zeit vom 01.08. bis 28.12.2009 erbrachten Leistungen, insbesondere stationäre Kran-
kenhausbehandlung, Heilmittel und Verletztengeld in Höhe von letztlich rd. 13.000 € geltend, 
was die Beklagte jedoch zurückwies. Klage und Berufung zur Geltendmachung des Erstat-
tungsanspruchs blieben ohne Erfolg.  
 
Das BSG wies die Revision der Klägerin als unbegründet zurück. Ein Erstattungsanspruch 
stehe ihr für die erbrachten Sozialleistungen nicht zu. Die Voraussetzungen der allein in Be-
tracht kommenden Regelung des § 105 Abs. 1 S. 1 SGB X seien nicht erfüllt. Ein Erstat-
tungsanspruch setze hiernach voraus, dass ein unzuständiger Leistungsträger in der Annahme 
seiner Leistungszuständigkeit Sozialleistungen an den Leistungsberechtigten nicht nur vorläufig 
erbracht habe. Die Klägerin sei in diesem Sinne für die in der Zeit ab 01.08.2009 erbrachten 
Sozialleistungen wie stationäre Heilbehandlung etc. weder aufgrund ihrer Entscheidung 
gegenüber dem Versicherten, noch aus anderen Gründen unzuständig gewesen (vgl. Rz. 
10). Die Beklagte sei an der Verwaltungsentscheidung der Klägerin nicht gem. § 12 SGB X 
beteiligt worden. Die Tatbestandswirkung der Entscheidung gegenüber dem Versicherten 
sei ohne Belang, da sie allein auf den Verfügungssatz beschränkt wäre. Die Tatbestandswir-
kung (Drittbindungswirkung) von Verwaltungsakten besage lediglich, dass Behörden und Ge-
richte die in einem bindenden Bescheid getroffene Regelung als verbindlich hinzunehmen und 
ohne Prüfung der Rechtmäßigkeit ihren Entscheidungen zugrunde zu legen habe (vgl. Rz. 11). 
Die Erstattungsansprüche gem. §§ 102 ff SGB X seien keine von der Rechtsposition des Be-
rechtigten abgeleiteten, sondern eigenständige Ansprüche. Eine Feststellungswirkung der 
Entscheidung bestehe nicht, da dies gesetzlich nicht vorgesehen sei. Nur eine solche 
Feststellungswirkung schließe auch Sachverhaltsmerkmale und rechtliche Wertung in die „Bin-
dung“ mit ein (vgl. Rz. 11). Die Beklagte habe somit nur eine objektiv rechtmäßige Leis-
tungsentscheidung der Klägerin hinzunehmen. Insbesondere greife die Rechtsprechung 
nicht ein, wonach der auf Erstattung in Anspruch genommene Leistungsträger diejeni-
gen Einwendungen, die ihm gegenüber dem Leistungsanspruch des Berechtigten zu-
stehen, im Falle der Geltendmachung auch gegenüber dem Erstattung begehrenden Leis-
tungsträger erheben könne. Diese Rechtsprechung, die auch für den Einwand gelte, dass der 
Bescheid des auf Erstattung in Anspruch genommenen Leistungsträgers gegenüber dem Be-
rechtigten in „Rechtskraft“ erwachsen sei, stütze sich darauf, dass der nachrangige oder unzu-



UV Recht & Reha Aktuell (UVR) 
06/2017 vom 28.06.2017 

- 303 - 

 
  
 DOK 163.14:375.21:143.2 
 

ständige Leistungsträger bei der Geltendmachung der Erstattung die Entscheidung des vorran-
gingen oder zuständigen Leistungsträgers zu beachten habe. Damit korrespondiere das Recht 
des in Anspruch genommenen Leistungsträgers, sich auf seine bindenden Verwaltungsakte zu 
berufen. Eine entsprechende Bindungswirkung im Erstattungsstreit bestehe grundsätzlich selbst 
dann, wenn der Verwaltungsakt fehlerhaft sei, es sei denn, die Entscheidung erweise sich als 
offensichtlich fehlerhaft und wirke sich zum Nachteil des anderen Leistungsträgers aus (vgl. Rz. 
13). Vorliegend gehe es jedoch demgegenüber um die Erheblichkeit der Verwaltungsent-
scheidung des als Erstattungsgläubiger Auftretenden. Der faktisch in Vorleistung getre-
tene (vermeintlich unzuständige) Leistungsträger sei weniger schutzwürdig als der Leis-
tungsträger, der von diesem auf Erstattung in Anspruch genommen werde. Im Erstat-
tungsbegehren des (vermeintlich unzuständigen) Leistungsträgers nach § 105 SGB X gehe 
nämlich ein Verwaltungsverfahren voraus, in dem dieser seine Leistungszuständigkeit 
geprüft und (zunächst) bejaht habe. Somit habe dieser Leistungsträger selbst die Ursache für 
den späteren Erstattungsstreit gesetzt, falls er im Nachhinein zur Auffassung gelangt, doch 
nicht leistungszuständig zu sein. Würde man auch dem Erstattung begehrenden Leistungsträ-
ger das Recht einräumen, sich im Erstattungsstreit gegenüber dem auf Erstattung in Anspruch 
genommenen Leistungsträger auf die Bindungswirkung seiner Bescheide zu berufen, würde 
dieser Gesichtspunkt unberücksichtigt bleiben (vgl. Rz. 15). Außerdem würden dem bislang 
nicht mit dem Leistungsbegehren des Berechtigten konfrontierten (vermeintlich zuständigen) 
Leistungsträger hierdurch regelmäßig sämtliche Einwendungen genommen, die er dem 
Berechtigten hätte entgegenhalten können. Dies widerspräche auch der Pflicht der Leis-
tungsträger, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch eng zusammenzu-
arbeiten, s. § 86 SGB X (vgl. Rz. 16).  
Davon abgesehen sei die Klägerin auch für die in der Zeit ab 01.08.2009 erbrachten Sozial-
leistungen die zuständige Trägerin nach materiellem Recht gewesen. Nach den bindenden 
Feststellungen des LSG erfolgte die stationäre Behandlung und die Versorgung des Versicher-
ten mit Heilmitteln zur Behandlung von (mittelbaren) Unfallfolgen im Sinne d. § 11 Abs. 1 
Nr. 1 und Nr. 3 SGB VII. Die mehrfach durchgeführten Arthroskopien hätten zu weiteren Be-
schwerden des Versicherten geführt. Die ersten beiden Arthroskopien auf Veranlassung des D-
Arztes hätten die Folgen der durch MRT-Befunde gesicherten Schädigung des linken Kniege-
lenks beseitigen oder bessern sollen, womit es sich um eine Heilbehandlung gem. § 11 Abs. 1 
Nr. 1 SGB VII gehandelt habe. Die dritte Arthroskopie während eines stationären Heilverfahrens 
habe sowohl diagnostischen Zwecken, s. § 11 Abs. 1 Nr. 3 SGB VII, als auch der Heilbehand-
lung bei weiterhin bestehenden Beschwerden gem. § 11 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII gedient (vgl. Rz. 
20). 
Zu Recht habe das LSG auch die Leistungszuständigkeit der Klägerin für die Gewährung von 
Verletztengeld ab dem 01.08.2009 bejaht, da in Folge der bereits genannten Unfallfolgen nach 
ärztlicher Feststellung Arbeitsunfähigkeit bestand. 
(Hinweis: Zum umgekehrten Fall, dass sich der auf Erstattung in Anspruch genommene Leis-
tungsträger auf die Bindungswirkung seiner Bescheide beruft, s. Urteil des LSG Nieders.-
Bremen v. 26.01.2016 – L 16/3 U 176/11 –, ebenfalls in dieser Ausgabe.) 

 
Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 13.12.2016 – B 1 KR 29/15 R –  
wie folgt entschieden: 
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